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Mescheder Straße 31 - 59889 Eslohe Reiste 
Telefon: 0 29 73/32 01 - Telefax: 0 29 73/36 57 

www.landgasthof-reinert.de 
 

Geschäftsbedingungen 
- Rechte und Pflichten aus dem Gastaufnahme- und Ve ranstaltungsvertrag- 

 
 
1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen durch die 

Reservierungsbestätigung des Gastwirt und nach der erfolgten Anzahlung des Kunden. Falls 
eine schriftliche Reservierungsbestätigung aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, das/die 
Zimmer jedoch telefonisch zugesagt und bereitgestellt war/en, gilt der Gastaufnahmevertrag 
ebenfalls als abgeschlossen. 

Gruppenreservierung –auch für Bankettveranstaltungen- bedürfen prinzipiell der schriftlichen 
Form. 

 

2.  Bei Reservierungen erheben wir eine Anzahlung von 50% der Rechnungssumme. Nach 
Eingang dieser Anzahlung erfolgt unsere Reservierungsbestätigung. 

 
3. Der Inhalt des Beherbergungsvertrages bestimmt sich nach § 535 BGB. Der Landgasthof 
Reinert hat das vereinbarte Hotelzimmer während der Mietzeit zu Verfügung zu stellen. Der 
Gast ist zur Entrichtung des vereinbarten Zimmerpreises verpflichtet. Unabhängig von Zeitpunkt 
oder Gründen besteht kein Recht auf „Stornierung einer Buchung“. Das bestellte und vom Hotel 
bereitgehaltene Hotelzimmer ist entsprechend § 535 Satz 2  BGB  vom Gast zu zahlen. Dies gilt 
auch dann, wenn das Hotelzimmer aus der in der Sphäre des Gastes liegenden Gründen nicht 
in Anspruch genommen wird.   

 
4. Sämtliche Rücktritte müssen in Schriftform erfolgen. 

 
5. Der Landgasthof Reinert ist nach Treu und glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene 
Zimmer nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden. Bis zur 
anderweitigen Vergabe des Zimmers hat der Gast für die Dauer des Vertrages der vertraglichen 
Leistungen den vereinbarten betriebsüblichen Preis zu bezahlen, abzüglich der vom Gastwirt 
erspartem Aufwendungen. Das Hotel ist berechtigt, bis zum 31. Tag vor Anreise vom 
Gastaufnahmevertrag oder vom Veranstaltungsvertrag aus wichtigen Gründen zurückzutreten. 
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6. Stornierungsreglungen. „DEHOGA“ Deutscher Hotel- und Gaststättenverband. 

Bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen durch den Gast gelten folgende 
Stornierungssätze: 
 

bis zum 31.Kalendertag vor Anreise: keine Stornogebühr  
 
30 - 8 Kalendertage vor Anreise: 50 % Stornogebühr der gesamten Rechnungssumme 
7 - 1   Kalendertage vor Anreise: 85 % Stornogebühr der gesamten Rechnungssumme 
 
7. Ersatzansprüche für einen entgangenen Aufenthalt infolge höherer Gewalt wie z.B. 
Krankheit, behördlicher Eingriffe, Seuchenausbruch oder dergleichen sind kein Grund für den 
Reiserücktritt. 

 
8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen – z.B. wegen vorzeitiger Abreise – werden 
grundsätzlich nicht erstattet, auch nicht Teilweise. 

 
9. Für abhanden gekommene Gegenstände wie Kleidungsstücke, Wertgegenstände und 
dergleichen werden keine Ersatzansprüche durch das Hotel anerkannt. 

 
10. An- und Abreisezeiten: 

Anreise täglich ab 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Später bitte nach Rücksprache. 
Abreise bis 11.00 Uhr. 
 
11. Leistungen 

Welche Leistungen vereinbart wurden, ergibt sich aus der Reservierungsbestätigung des 
Hotels. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Landgasthof Reinert  
Ute & Friedrich Reinert 
Mescheder Straße 31 
59889 Eslohe-Reiste 


